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1. 
Übersicht

Die zunehmende Belastung unseres 
Lebensumfelds durch hochfrequente 

elektromagnetische Felder des Mobil-
funks und anderer Quellen verlangt nach 
räumlicher Steuerung, da insbesondere 
die gesundheitlichen Risiken und Ge-
fahren nicht länger übergangen werden 
können. 

Auch der Widerstand in der Bevölke-
rung wächst. Wie bei den benachbarten 
schädlichen Umwelteinwirkungen Luft-
schadstoffe oder Lärm bedarf es einer 
klaren und gezielten planerischen Rege-
lung. 

Weitgehend unbeachtet und kaum auf-
bereitet sind bisher die Möglichkeiten der 
gesamträumlichen Planung mit ihrem 
hohen Qualitätsanspruch an Umwelt und 
Gesundheit. Eine der Vorsorge verpflich-
tete Immissionsqualität für schutz-
bedürftige Raumnutzungen lässt sich 
damit verbindlich festlegen. 

Zusammenfassung Der Wissenschaftliche Dienst des 
Europäischen Parlaments bemängelt, 

dass wissenschaftlichen Untersuchungen 
zufolge zukünftig höhere Frequenzbe-
reiche und Milliarden zusätzlicher Ver-
bindungen beim neuen Mobilfunkstan-
dard 5G zu einer Dauerexposition der 
gesamten Bevölkerung einschließlich der 
Kinder führen (EPRS 2020: 1). Dies werfe 
die Frage auf, ob negative Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu erwarten sind. Es fehlten – 
so die Autorin – bislang Untersuchungen 
zu der Dauereinwirkung, die sich aus 
der Einführung der 5. Generation der 
Mobilfunk-Systeme (5G) ergeben würde. 
Ein Teil der Wissenschaftsgemeinde 
sei der Ansicht, dass die möglichen 
negativen biologischen Auswirkungen 
von elektromagnetischen Feldern (EMF) 
und 5G weiter erforscht werden müsse, 
insbesondere was die Häufigkeit des 
Auftretens einiger schwerer Krankheiten 
beim Menschen anbelangt. Diese recht 
verhalten geäußerte Befürchtung besagt 
letztlich, dass der bereits begangene 
Pfad milliardenschwerer Investitionen 
in die entsprechende Infrastruktur 
dringend überprüft werden muss und 
auch im Hinblick auf die zukünftigen 
Entwicklungen hinterfragt werden 
muss. Zu erwarten wäre, dass hier eine 
Untersuchung zur Abschätzung von 
Technikfolgen durchgeführt würde. 
Doch das laufende Projekt des Büros 
zur Technikfolgen-Abschätzung beim 
deutschen Bundestag über mögliche 
gesundheitliche Auswirkungen 
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handelsübliches Smartphone bei voller 
Leistung im Abstand von 5 m betrieben 
werden sollte, um einen ausreichenden 
Schutz vor biologischen Wirkungen zu 
erreichen. Darauf kann dieser Beitrag 
nicht in den nötigen Details eingehen, 
zumal es sich dabei um Fragen jenseits 
der räumlichen Planung handelt, wie 
etwa dem Verbraucherschutz oder der 
möglichen Vorschriften zur Konfigura-
tion von Geräten. Im Vordergrund steht, 
dass ein individueller Schutz – sofern 
er gewünscht wird – auch durch die 
Bedingungen außerhalb von Gebäuden 
ermöglicht wird. So wie planerischer 
Lärmschutz nicht verhindern kann, 
dass innerhalb von Gebäuden individu-

elle Hörschäden durch zu laute Musik 
oder Geräte entstehen können, wenn 
der Außenlärm auf ein gesundheitsver-
trägliches Maß begrenzt wird. Auch die 
individuelle Störung bzw. Einwirkung 
auf Nachbarn entzieht sich weitgehend 
der öffentlich-rechtlichen Planung und 
betrifft andere Rechtsgrundlagen. Wobei 
auch hier Gestaltungsmöglichkeiten hin-
sichtlich höher frequenter Mikrozellen 
im Innenraum bestehen, deren Strah-
lung aufgrund stärkerer Dämpfung durch 
Wände etc. Nachbarn weniger beeinflus-
sen. Letztlich ist jedes Individuum zu ei-
ner (eigen)verantwortlichen Lebensweise 
auch jenseits der öffentlichrechtlichen 
Vorgaben aufgerufen.

Gerade die einsetzende Digitalisierung 
aller Lebensbereiche mit dem Mobil-
funk-Standard 5G führt zu der Frage, 
welche Expositionen mit welchen Folgen 
durch HF-EMF auf Menschen, Flora und 
Fauna zu erwarten sind. Daraus erwächst 
die nächste Frage, welche Konsequenzen 
daraus für die jeweiligen Raumnutzun-
gen entstehen und ob die Einwirkungen 
möglicherweise räumlich gesteuert bzw. 
begrenzt werden sollen oder sogar müs-
sen. Adäquate Steuerungsinstrumente 
sind u. a. mit der Raumordnung und 
Landesplanung sowie der kommunalen 
Bauleitplanung gegeben. Mit ihnen kann 
die Umwelt- und Lebensqualität des 
Raums gesichert bzw. gefördert werden. 
Insbesondere gilt das nach Art. 28  
Abs. 2 Satz 1 GG garantierte gemeind-
liche Selbstregierungsrecht als ein be-
sonders hohes und schützenswertes Gut. 
Es gibt den Gemeinden das Recht, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft im Rahmen der Gesetze in eige-
ner Verantwortung zu regeln. Wobei die 
gesetzlichen Vorgaben der räumlichen 
Planung besondere Anforderungen an 
die Umweltqualität des Raums stellen. 
So hat die der Abwägung zugängliche 
Verfahrensgestaltung der Gesamträumli-
chen Planung nicht nur die Möglichkeit, 
sondern auch die Aufgabe, den Raum 
frühzeitig und vorsorgend zu gestalten 

(§ 1 Abs. 3 und 5 BauGB). Dazu zählt, 
dass Planung die jeweils anzustrebende 
Immissionsqualität beachten und ent-
wickeln muss, wie sie sich hinsichtlich 
der bisher vernachlässigten HF-EMF 
ergibt. Dies zeigen eine Fülle von recht-
lichen Vorgaben bzw. Gerichtsurteilen zu 
vergleichbaren Belastungsfaktoren (wie 
Luftschadstoffe, Lärm), wo ein ähnlich 
aktives und frühes Herangehen an Lö-
sungen zum Schutz der Raumnutzungen 
und zur Vorsorge erforderlich ist. Aller-
dings wird die relativ neue, aber inzwi-
schen ubiquitäre Noxe „Funkstrahlung“ 
als deutliche Belastung im Raum sowohl 
fachlich als auch politisch kontrovers 
diskutiert. Dies rührt auch daher, dass 
Einwirkungen auf den Menschen man-
gels Sinnesorgans meist kaum wahr-
genommen werden. So ist oft schwer 
nachvollziehbar, dass hier ein gesund-
heitliches Problem bestehen kann. Die 
Ambivalenz zwischen der individuellen 
Einschätzung gesundheitlicher Risiken 
und dem Nutzen, der sich aus der An-
wendung der Funktechnologie ergibt, 
kommt hinzu. Ein Herangehen an diese 
Aspekte in der Praxis wird also auch mit 
Konflikten und Widerständen rechnen 
müssen.

Eine Steuerung des öffentlichen Raums 
zum Schutz der Nutzungen vor gesund-
heitlichen Einwirkungen muss klar un-
terscheiden zu den in Gebäuden indivi-
duell verwendeten Techniken und deren 
zum Teil deutlich höherer Strahlungs-
intensität (Smartphone, Router etc.). 
Abbildung 1 verdeutlicht dies, wenn ein 

Räumliche Steuerung 
der Funkinfrastruktur 
durch die staatlich-
hoheitliche Planung

Abbildung 1: Immission und deren Einschätzung eines handelsüblichen Smartphones bei voller Leistung                           	
	       (ergänzt nach Bornkessel 2015).
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Dieser Beitrag soll Möglichkeiten auf-
zeigen, inwieweit sich Instrumente der 
räumlichen Planung einsetzen lassen, 
um dem Auftrag der vorsorgenden Ge-
staltung des Raums durch adäquate Pla-
nung Rechnung zu tragen. Zumal inzwi-
schen vorliegende Kenntnisse über die 
gesundheitlichen Risiken und Gefahren 
durch EMF belegen, dass ein Übergehen 
dieses abwägungsrelevanten Umweltfak-
tors mit der grundrechtlichen Schutz-
pflicht des Staates nicht im Einklang 
steht und als Staatsversagen angesehen 
werden kann (Kühling 2020). Auch gilt 
es, das Problemverständnis planender 
Mitarbeiter in Behörden und an anderen 
Stellen über den Anspruch an die zu si-
chernde bzw. zu entwickelnde Immissi-
onsqualität des Raums zu schärfen. Denn 
ohne eine Problemsicht bleiben in der 
Praxis die planerischen Möglichkeiten 
zur Steuerung des Schutzes vor dieser 
Noxe ungenutzt. Stattdessen folgt man 
lediglich den bestehenden fachrecht-
lichen Vorschriften und Vorstellungen 
der Mobilfunkbetreiber. Der sich immer 
deutlicher abzeichnende Widerstand in 
der Bevölkerung sollte aufhorchen las-
sen, damit die vielfach beklagte Politik-
verdrossenheit auch zu diesem Themen-
feld möglichst aufgefangen werden kann.

Wie zu zeigen sein wird, sind Möglich-
keiten zur Steuerung der Mobilfunkver-
sorgung bzw. deren Nutzung gegeben 
und können sowohl zur Risikomini-
mierung als auch zur Akzeptanz in der 
Bevölkerung beitragen. Das beginnt bei 
der aktiven Aufklärung der Bevölkerung 
und geht über die Durchsetzung strah-
lungsarmer Mast-Standorte bis hin zu 
konkreten, Strahlung minimierenden 
Konzepten, wie sie teilweise schon ent-
wickelt sind. Bis zur Anwendung (mög-
licherweise) unbedenklicherer Kom-
munikationstechnologien wie z. B. VLC 
(Visible Light Communication), können 
staatliche und kommunale Planungen 
bereits heute einiges tun, um Menschen 
und Umwelt aktiv und vorsorgend zu 
schützen.

Im Folgenden stehen die gesundheitli-
chen Aspekte im Fokus, da sich hier erste 
Sollgrößen (Planungsrichtwerte) zum 
Schutz des Raums definieren lassen. Die 
schon lange beobachteten Wirkungen 
von EMF auf Tiere und Pflanzen werden 
nicht weiter thematisiert, wenngleich 
viele Studien zu Wirkungen elektroma-
gnetischer Felder eine deutlich stärkere 
Berücksichtigung vorliegender Erkennt-
nisse auch in diesem Bereich anmahnen. 
Auch die Probleme niederfrequenter Fel-
der (wie Hochspannungs-Übertragungs-
netze) sind an anderer Stelle bereits 
betrachtet (Kühling & Hornberg 2014, 
Kühling & Germann 2017) und sollen hier 
nicht angesprochen werden.

Räumliche Planung 
bietet adäquate 
Steuerungsinstrumente
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Aufgrund vielfältiger Vorstellungen, 
Prioritäten, Interessenlagen etc. ist 

eine umfassende Ordnung des (begrenz-
ten) Raums durch die Festlegung von 
Flächen für Baugebiete, Infrastruktur, 
Rohstoffabbau oder Naturschutz (um nur 
einige Beispiele zu nennen) erforderlich 
und bedarf der gesellschaftlichen Steu-
erung. Hierzu dient ein umfangreiches 
Instrumentarium der Gesamträumlichen 
Planung von der Bundesebene (Raum-
ordnungsplanung nach § 1 Abs. 1 i. V. 
m. § 17 Abs. 1 bis 3 ROG) über Regional-
pläne (§ 8 Abs. 2 S. 1 ROG) bis zu den 
Bauleitplänen gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 
Die hier verwendeten Begriffe und deren 
Inhalte lassen sich im Handwörterbuch 
der Stadt- und Raumentwicklung (ARL 
2018) nachschlagen (bzw. sind im Glossar 
aufgeführt) und sollen nicht allzu diffe-
renziert angesprochen werden. Auch der 
rechtliche und institutionelle Rahmen 
der Raumplanung sowie deren Program-
me, Pläne und Verfahren sind von der 
ARL (2011) grundlegend behandelt.

2. 
Stellung & 
Aufgabe der 
Gesamt-
räumlichen 
Planung

Zusätzlich bestehen vielfältige Vorschrif-
ten für Pläne, Planfeststellungen und Ge-
nehmigungen etc. nach fachrechtlichen 
Bestimmungen. Es ist daher erforderlich, 
die Bedeutung der hoheitlichen, Ge-
samträumlichen Planung und das Zu-
sammenwirken der Instrumente her-
auszuarbeiten, um feststellen zu kön-
nen, welche Steuerungsmöglichkeiten 
sich daraus für die rasant entwickelnde 
Kommunikationsinfrastruktur in Rich-
tung 5G ergeben (können). Denn derzeit 
kann man den Eindruck gewinnen, dass 
die technische Entwicklung voran-
schreitet und die Gesellschaft, aber auch 
deren räumliche Entwicklung vor sich 
hertreibt. Erkennbar wird dies beispiels-
weise an den intensiven Aktivitäten des 
Bundesministeriums des Innern, wo mit 
einer Smart City Charta das Ziel verfolgt 
wird, die Entwicklung und Nutzung digi-
taler Technologien in fast allen Bereichen 
auf kommunaler Ebene mit einer Vielzahl 
von Projekten voranzubringen.5 Obwohl 
die hoheitliche Planung von Ländern und 
Kommunen auch von einer dem entge-
gengesetzten Aufgabe geprägt ist, näm-
lich den Raum frühzeitig und vorsorgend 
zu ordnen. Dieses Verständnis bzw. die-
ser Ordnungsauftrag ist hinlänglich be-
kannt und eingeübt bei den verwandten 
Themen Luftverschmutzung oder Lärm.
 

So stellt niemand heute infrage, dass 
je nach Schutzbedürftigkeit der ver-
schiedenen räumlichen Gebietskatego-
rien entsprechende Anforderungen an 
die Raum- bzw. Umweltqualität bei der 
Planung berücksichtigt werden müs-
sen. Die ebenfalls zu den Immissionen 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zählende Kategorie der HF-
EMF findet dagegen so gut wie keinen 
Eingang in die räumliche Planung, ob-
wohl diese in die Kategorie „schädliche 
Umwelteinwirkungen“ einzustufen ist. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund des besonderen Anspruchs der 
hoheitlichen Planung an eine hohe Um-
weltqualität des Raums, wie noch näher 
auszuführen ist.

Gesamträumliche Planung 
ist der Vorsorge verpflichtet

5 Siehe etwa: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/smart-cities/smart-       	
  cities-node.html



2. Stellung und  Aufgabe der Gesamträumlichen Planung

5G/MOBILFUNK DURCH GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG STEUERN

017

Den Gesamträumlichen Planungen 
(insbesondere Regionalplan, Flächen-
nutzungsplan, Bebauungsplan) kommt 
deshalb ein herausgehobener Stellenwert 
zu, weil diese durch ein umfassendes 
Abwägungs- oder Versagungsermessen 
vieler räumlichen Belange geprägt sind. 
Eine politisch-gestaltende, hoheitliche 
Entscheidung über raumrelevante As-
pekte wird so möglich. Daher wird der 
Begriff „Gesamträumliche“ Planung 
verwendet. Die kommunale Bauleitpla-
nung soll beispielsweise durch Darstel-
lungen und Festsetzungen „die bauliche 
und sonstige Nutzung vorbereiten und 
leiten“. Damit kann ein zulässiges Maß 
der Raumnutzung bzw. Umweltquali-
tät frühzeitig festgelegt werden. Wird 
z. B. ein Wohngebiet nach Maßgabe der  
BauNVO im Bebauungsplan festgesetzt, 
lassen sich keine Genehmigungen für 
betriebliche Anlagen bzw. Vorhaben ver-
wirklichen, die höhere Lärmimmissionen 
oder Störgrade zur Folge haben, als es die 
festgesetzte Gebietstypisierung erlaubt. 
Folglich wird dieser Steuerungsansatz 
auch bei der Zulässigkeit von Immissio-
nen durch Funkstrahlung gelten müssen.

Die Gesamträumliche Planung ist außer-
dem dadurch gekennzeichnet, dass sie 
generell der vorausschauenden Vorsor-
ge verpflichtet ist. Sie ist nicht nur dem 
gesetzlich verankerten Gefahrenschutz 

verpflichtet, sondern dient der Umwelt-
vorsorge mit einem erweiterten Schutz-
umfang, was allen Schutzgütern der Um-
welt gilt, einschließlich der Gesundheit 
des Menschen. Diesem Anspruch folgt 
beispielsweise das Planungsziel „Siche-
rung einer menschenwürdigen Umwelt“ 
im BauGB mit seiner Ausdifferenzierung 
im Hinblick auf „den Menschen und sei-
ne Gesundheit“ ebenso wie das EU-weit 
vorgesehene „hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt“, wie es in § 1 Abs. 
1 und 2 BImSchG: für genehmigungs-
pflichtige Anlagen übernommen ist.

Durch die im Jahr 2021 vorgesehene 
Novellierung des Belangekatalogs in § 1 
Abs. 6 Nr. 8 BauGB soll die Berücksich-
tigung der Belange des Mobilfunkaus-
baus mit dem Ziel der flächendeckenden 
Mobilfunkversorgung gestärkt werden. 
Der bisher gesetzte Belang „Telekommu-
nikationswesen“ soll durch die Wörter 
„insbesondere des Mobilfunkausbaus“ 
ergänzt werden. Hierdurch dürfte jedoch 
kein Vorrang oder eine Bevorzugung ab-
zuleiten sein, da nach wie vor die Abwä-
gungsgebote gelten, die gerade den oft 
schwächeren (auch bisweilen vernach-
lässigten) Belangen der Gesundheit und 
Umwelt ein angemessenes und starkes 
Gewicht zuweisen. Man könnte auch ar-
gumentieren, dass gerade angesichts der 
gewachsenen Stellung der Mobilfunkver-
sorgung in der Gesellschaft die Belange 
des Gesundheits- und Umweltschutzes 
nun stärker in den Abwägungsprozess 
eingebracht und berücksichtigt werden 
müssen.

Gesamträumliche Planung 
geht der sektoralen 
Fachplanung vor

Damit ist festzuhalten, dass im Entschei-
dungsprozess zunächst mit gesamtpla-
nerischen Instrumenten der Rahmen der 
zulässigen Bodennutzung bzw. die Im-
missionsempfindlichkeit bzw. 
-belastbarkeit des Raums abgesteckt 
werden muss. Werden solche städtebau-
lichen Belange geltend gemacht, darf die 
Gemeinde beispielsweise den Betrieb von 
Mobilfunkanlagen aus planungsrecht-
lichen Gründen verweigern (§ 36 Abs. 2 
Satz 1 BauGB). Je nach der Raumemfind-
lichkeit bzw. Raumverträglichkeit – was 
auch die unterschiedliche Vulnerabilität 
in der Bevölkerung abbilden kann – sind 
verschiedene Gebiete differenziert zu 
betrachten und festzulegen. Fachplaneri-
sche Standortfragen und Anlagengeneh-

migungen (auch sonstige Anforderungen 
der technischen Infrastruktur) müssen 
sich in den – möglicherweise engeren 
– Rahmen der zuvor durch umfassen-
de Abwägungsprozesse bestimmten und 
planungsrechtlich verankerten Darstel-
lungen und Festsetzungen einpassen. 
Den bisher im Vordergrund stehenden 
Bemühungen, einzelne Standorte von 
Mobilfunkmasten zu steuern (zum Bei-
spiel im Rahmen eines Mobilfunkkon-
zepts, s. Kapitel 8.2.4), wird damit ein 
Konzept entgegengesetzt, welches die 
Einstrahlung auf empfindliche Raumnut-
zungen regelt. Die technische Realisie-
rung solcher Anforderungen bleibt so den 
Betreibern der Strahlungsquellen vorbe-
halten. Die planende Verwaltung und die 
örtlichen Entscheidungsträger können so 
möglicherweise allzu konkreten Details 
der Technologie ausweichen, indem sie 
lediglich einen vorsorglichen Rahmen 
setzen. 

Einstrahlung steuern 
statt Masten-Standorte 
bestimmen
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Gemäß § 3 BImSchG zählen die HF-EMF 
des Mobil- und Kommunikationsfunks 
als „Strahlen und ähnliche Umweltein-
wirkungen“ zu den schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne dieses Gesetzes, 
sofern sie geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Beläs-
tigungen herbeizuführen. Diese auch in 
Zukunft zunehmende Strahlung – ins-
besondere auch bei der Einführung von 
5G – steht hier im Fokus der gesundheit-
lichen Risiken und Gefahren, aber auch 
hinsichtlich der Wirkungen auf Flora und 

Fauna. Dagegen bergen die leitungsge-
bundenen Übertragungswege der Kom-
munikation (z. B. Glasfaser, Kupferkabel) 
im hier betrachteten Zusammenhang 
meist keine besonderen gesundheitlichen 
oder Umweltrisiken. Davon zu unter-
scheiden sind die hier ebenfalls nicht 
betrachteten Wirkungen elektrischer und 
magnetischer niederfrequenter Felder, 
wie wir sie beispielsweise bei den Netzen 
des Haushalts- oder Bahnstroms finden 
(s. Übersicht bei Kühling & Germann 
2017).

�������-�P�O�P�`�_�`�Y�R���`�Y�O���/�P�­�e�T�_�P���a�Z�Y���@�X�b�P�W�_�P�T�Y�b�T�]�V�`�Y�R�P�Y���O�`�]�N�S���0�8�1

Die natürlich vorkommenden EMF ge-
hören zu den natürlichen Lebensgrund-
lagen und Umweltbedingungen. In sehr 
geringer Intensität ermöglichen sie erst 
lebende Systeme, wenn beispielsweise 
die menschlichen Nervenzellen im Ge-
hirn und Rückenmark Informationen 
verarbeiten und die Muskeln zu Akti-
vitäten anregen. Insbesondere in den 
letzten zwei Jahrzehnten kamen zu den 
natürlichen Feldern künstliche Felder 
des Mobil- und Kommunikationsfunks 
hinzu. Vor allem in bewohnten Gebie-
ten treten diese heute großräumig und 
dauerhaft auf. Im Bereich Hochfre-

quenz wurde bereits früher in nur we-
nigen Jahren ein deutlicher Anstieg 
beobachtet (LfU 2008) bzw. haben sich 
die gemessenen Werte nun in kurzer Zeit 
mehr als verdoppelt (Wuschek 2018). Die 
Leistungsflussdichten liegen teilweise 
mehr als zehntausend- bis millionenfach 
höher als die natürliche elektromagneti-
sche Strahlung (Bornkessel et al. 2002). 
Die Abbildung 2 verdeutlicht die enorme 
Bandbreite der zu betrachtenden Leis-
tungsflussdichten. Damit stellt sich die 
Frage, inwieweit solche Immissionen als 
Risiken bzw. Gefahren einzuschätzen 
sind und ob die bisher eher eigenstän-
dig agierende und sektorale Fachplanung 
(Verfügbarmachung von Standorten der 
Kommunikations-Infrastruktur) einer 
konsequenteren räumliche Steuerung der 
Auswirkungen entsprechen muss.

Extreme Missachtung 
der durch die Verfassung 
geschützten natürlichen 
Lebensgrundlagen 

Abbildung 2:  Leistungsflussdichten Hochfrequenz im Vergleich (eigene Darstellung). 



5G/MOBILFUNK DURCH GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG STEUERN

023�������-�P�O�P�`�_�`�Y�R���`�Y�O���/�P�­�e�T�_�P���a�Z�Y���@�X�b�P�W�_�P�T�Y�b�T�]�V�`�Y�R�P�Y���O�`�]�N�S���0�8�1

Vielfältige gesundheitliche 
Effekte widerlegen den 
„ausreichenden“ Schutz 
durch Grenzwerte 

Die gesetzlichen Immissionsgrenzwer-
te sollen vor den anerkannten Wär-
meeffekten solcher Strahlung mit einer 
Zeitkonstante von 6 Minuten schützen. 
Langzeitwirkungen werden nicht be-
trachtet, weil deren Existenz nicht in das 
thermische Modell passen. Schon lange 
ist bekannt, dass neben der Erwärmung 
von Körpergewebe durch hochfrequente 
Strahlung auch weitere, unterschiedlich 
gut abgesicherte Beobachtungen zu an-
deren biologischen bzw. gesundheitlichen 
Effekten vorliegen. Die Beeinflussung der 
Hirnströme wird als wissenschaftlich 
ausreichend nachgewiesen angesehen. 
Für weitere Effekte, wie beispielsweise 
die Beeinflussung der Durchblutung des 
Gehirns, die Beeinträchtigung der Sper-
mienqualität, eine Destabilisierung der 
Erbinformation sowie für Auswirkun-
gen auf die Expression von Genen, den 
programmierten Zelltod und oxidativen 
Zellstress werden deutliche Hinweise ge-
sehen (Schweizerische Eidgenossenschaft 
2015: 4). Lediglich als Beispiel zeigt 
Abbildung 3 verschiedene Effekte auf 
Zellebene. Die Ramazzini-Studie (Falci-
oni et al. 2018) bestätigte die Ergebnisse 
der Krebsstudie des National Toxicology 
Program (NTP 2018)8 und macht deut-

lich, dass die derzeitigen Grenz- und 
Richtwerte zur Hochfrequenz-Exposi-
tion keinen ausreichenden Schutz der 
menschlichen Gesundheit leisten können.
Wissenschaftler fordern9, die Einstufung 
hochfrequenter Strahlung von Seiten 
der WHO von lediglich „möglicherwei-
se krebserregend“ auf „wahrscheinlich 
krebserregend“ anzuheben. Hardell et 
al. (2018) vergleichen die Ergebnisse der 
gefundenen Tumorarten im Tierversuch 
mit ebensolchen epidemiologischen Er-
kenntnissen beim Menschen und sehen 
bei zwei Tumorarten darin einen eindeu-
tigen Nachweis solcher Effekte („clear 
evidence“). Sie folgern daraus, die WHO 
müsse Funkstrahlung als „krebserregend 
für Menschen“ einstufen. Diese Betrach-
tung ist lediglich als Beispiel anzusehen 
für eine Fülle weiterer, wissenschaftlich 
begründeter Erkenntnisse. 

8 25 Mio.-Dollar-Studie der US-Regierung als bisher „größtes und komplexestes Studienprogramm“ zum Thema.
9 Siehe: https://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-urged-reassess-rf; 09.07.2019

Abbildung 3: Effekte elektromagnetischer Felder auf Zellebene (EMF: Elektromagnetisches Feld; N: Nukleus; ER:  		
	       Endoplasmatisches Retikulum; M: Mitochondrien) (nach Gye & Park 2012).
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Wichtige Neuerung hinsichtlich 5G ist, 
dass Funkzellen der neuen Mobilfunk-
generation teilweise in Form von „Small 
Cells“ noch wesentlich engmaschiger 
ausgebaut werden sollen, um die an-
gestrebten hohen Netzkapazitäten zu 
erreichen. Die Telekom spricht von mehr 
als 150 Sendeanlagen pro Quadratkilome-
ter für 5G in verdichteten Stadtbezirken 
(Stratix 2019). Diese „Small Cells“ sollen 
überwiegend mit Sendeleistungen unter 
10 W EIRP betrieben werden, so dass sie 
keine Registrierung und Genehmigung 
seitens der Bundesnetzagentur benöti-
gen. Die gesundheitlich relevanten Ei-
genschaften werden im Austausch einer 
enorm gesteigerten Menge an Daten (und 
dementsprechend höherer Leistungs-
flussdichten) sowie der Nähe der Men-
schen zu einer sehr hohen Zahl von Sen-
deantennen bzw. Endgeräten gesehen. 
Während das 5G-Netz ausgebaut wird, 
wird insbesondere auf den GSM- und 
LTE-Frequenzen weiterhin gesendet, um 
die Abdeckung in Gebieten zu sichern, 
in denen der 5G-Mobilfunk (noch) nicht 
existiert10. In Ballungsgebieten kann es 
dadurch zu einer höheren Strahlenbe-
lastung kommen, weil alle Signale am 
gleichen Ort einwirken. 

Einen sehr gut recherchierten Über-
sichtsartikel zu den vielfältigen Proble-
men hinter und rund um 5G insgesamt 
bieten Schumann & Simantke (2019). 
Einen generellen Einblick zum Thema 
Mobilfunk bietet Virnich (2019), zum 
Thema 5G ebenfalls (Virnich 2020a).

Zur Vergrößerung der Bandbreiten im 
Rahmen der 5G-Entwicklung sollen 
zukünftig Frequenzen oberhalb von 20 
GHz versteigert und genutzt werden. 
Hier liegen bisher nur rund 200 experi-
mentelle Studien im Bereich von 30 bis 
100 Gigahertz vor (im Gegensatz zu mehr 
als 1200 experimentellen und knapp 300 
epidemiologischen Studien im deut-
lich enger gefassten Fre-quenzbereich 
der bisherigen Mobilfunkanwendungen 
unterhalb von 3 GHz). Trotzdem wird für 
den Frequenzbereich bei 26 GHz bereits 
ein Antragsverfahren erarbeitet. Die 
Ergebnisse von Studien (Betzalel et al. 
2018, Russell 2018, Ciaula 2018) zu den 
extrem kurzwelligen Frequenzen (nahe 
dem Millimeterwellenbereich) sind so 
besorgniserregend, dass Wissenschaftler 
einen Ausbaustopp fordern.11
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Generalisierend gesehen verlässt der 
flächendeckende Auf- und Ausbau eines 
allumfassenden Kommunikationsnet-
zes in seiner technischen Entwicklung 
zunehmend die Genehmigungs- und 
Anzeigepflicht von Anlagen im Sinne des 
BImSchG sowie anderer Vorschriften. Er 
wird auch damit unter dem Gesichts-
punkt einer „wesentlichen Angelegen-
heit der örtlichen Gemeinschaft“ mit 
den Merkmalen Eigenverantwortung 
bzw. Planungshoheit gem. Art. 28 Abs. 
2 Satz 1 GG betrachtet werden müssen. 
Aus diesem Spannungsfeld heraus wird 
sich – neben der überörtlichen Planung 
– insbesondere die örtliche Bauleitpla-
nung diesen Aufgaben stellen müssen. 
Diese sog. Allzuständigkeit nach dem 
Grundgesetz rechtfertigt und verpflich-
tet, Schutz- und Vorsorgemaßnahmen 
einzuführen, wo dies der Bundes- und 
Landesgesetzgeber nicht kann oder will. 
Schutzzonen für Menschen mit EHS 
dürften dazu zählen. 

Neben den – meist im Vordergrund ste-
henden – gesundheitlichen Wirkungen 
ist seit geraumer Zeit ein vielfältiges 
Wirkungspotenzial auch im Bereich Flora 
und Fauna bekannt. Aus der Vielfalt sei 
als Beispiel lediglich die Ausarbeitung 
von Warnke (2008) erwähnt. 

Aktuell wertet ein systematisches Review 
(Thill 2020) die Studienlage zu den to-
xischen Wirkungen elektromagnetischer 
Felder (EMF) auf Insekten aus und zeigt, 
dass dort EMF den Stoffwechsel beein-
trächtigen, u. a. auf spannungsgesteuerte 
Calciumkanäle sowie in der neuronalen 
Erregungsübertragung und im Mus-
kelgewebe wirken, was in der Folge zu 
oxidativem Zellstress führen kann. Einen 
Effekt fanden 72 der 83 analysierten Stu-
dien. Das Review kommt zu dem Schluss, 
dass mit der erwarteten Steigerung (z. B. 
Ausbau im Rahmen der der 5G-Techno-
logie) selbst bescheidene Auswirkungen 
von EMF auf Organismen irgendwann 
ein Sättigungsniveau erreichen, das nicht 
mehr ignoriert werden kann. Bei der Pla-
nung des Mobilfunkausbaus müssten also 
auch die Folgen der EMF-Belastung für 
die gesamte Flora und Fauna betrachtet 
und bewertet werden. Damit rücken in 
der räumlichen Planung auch die ökolo-
gisch relevanten Räume des Naturschut-
zes etc. in den Fokus.

10 Diese Entwicklung ist noch nicht abzusehen, da 5G zwar nach dem Willen der BNetzA nahezu flächendeckend         	
   eingerichtet werden soll (insbesondere auch dort, wo die alten Generationen nicht zur Verfügung stehen), der 5G    		
   Netzausbau aber insbesondere dort forciert wird, wo 4G schon zur Verfügung steht.
11 Siehe: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/5g_appell_sv.pdf; 05.09.2019.
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Die Sichtweise staatlicher Stellen so-
wie angewendete Regeln zur Beur-

teilung und Einschätzung der Risiken 
und Gefahren durch Mobilfunkstrahlung 
machen deutlich, dass der tatsächlichen 
Exposition und den daraus entstehen-
den Gesundheits- und Umweltwirkun-
gen nicht ausreichend begegnet wird. 
Staatliches und kommunales Handeln 
wird daher dringend fortentwickelt und 
ergänzt werden müssen. So stellt ein 
Rechtsgutachten aus Dänemark fest, dass 
der neue Mobilfunkstandard 5G gegen 
Menschenrechts- und Umweltgesetze 
verstößt.12 Auch das Institut für Technik-
folgen-Abschätzung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften mahnt 
aktuell zum Thema „5G-Mobilfunk und 
Gesundheit“ gegenüber dem Österreichi-
schen Parlament als Auftraggeber unter 
anderen, dass beim Mobilfunk allgemein 
das oben angerissene breite Spektrum 
von gesundheitlichen Effekten bei den 
großen exponierten Populationen ein 
erhebliches – wenn auch ungewisses – 
Schadenspotenzial umfasst (ITA 2020: 6). 

Hinsichtlich der neuen Mobilfunkfre-
quenzen nahe dem Millimeterwellen-
bereich werden – unter Hinweis auf 
erhebliche Wissenslücken – mögliche 
Schädigungen im Bereich der Augen und 
der Haut angesprochen. Ebenfalls wird 
auf begründete Wirkhypothesen in Bezug 
auf kleine und sehr kleine Organismen 
(Insekten, Pilze und Bakterien) verwie-
sen. In den untersuchten Stellungnah-
men der internationalen und nationalen 
Gremien (s. Abbildung 4) wird die all-
gemeine Notwendigkeit vorsorgender 
Maßnahmen gesehen. Gerade weil eine 
robustere Evidenzsituation nicht abseh-
bar bzw. unwahrscheinlich ist, empfiehlt 
das Institut unter anderem eine umsich-
tige Vermeidung, auch bis zur Anwen-
dung des ALATA-Prinzips („as low as 
technically achievable“).

Abbildung 4:  Vergleich der Aussagen wissenschaftlicher Einrichtungen zu Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen   	
                       (ITA 2020: 95). 

Abkürzungen: BioInitiative – BioInitiative Working Group, EAHC – Executive Agency for Health and Consumers 
(EU), ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, SSM – 
Swedish Radiation Safety Authority, IARC – International Agency for Research on Cancer (WHO), DKFZ – Deutsche 
Krebsforschungszentrum, SCENIHR – Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, ICNIRP 
– International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, SSK – Deutsche Strahlenschutzkommission, BfS – 
Deutsches Bundesamt für Strahlenschutz.

12 Siehe: https://ehtrust.org/5g-violates-human-rights-and-environmental-law-states-legal-opinion-out-of-denmark/
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Die von der ITA (2020) weltweit zusam-
mengetragenen Stellungnahmen machen 
deutlich, dass erhebliche Unterschiede 
in der Beurteilung bzw. Abschätzung 
der gesundheitlichen Wirkung von Mo-
bilfunkstrahlung bestehen. Es ist daher 
zu fragen, woran das liegt und war-
um beispielsweise das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) in Deutschland mit 
seinen Beurteilungen eine so enorme 
Abweichung gegenüber anderen Gremien 
aufweist. Dies liegt offensichtlich an der 
dort aufgestellten Forderung eines aus-
reichenden „wissenschaftlichen Nach-
weises“ der Einwirkungen bzw. gesund-
heitlicher Effekte durch EMF als Auslöser 
für Maßnahmen. Die wissenschaftliche 
Unzulänglichkeit eines solchen Ansatzes 
soll daher kurz angesprochen werden.

Gerade bei Noxen mit geringer Dosis, bei 
langzeitigen, schleichenden oder hin-
sichtlich ihrer Wirkungen nur unspe-
zifisch einzuordnenden Effekte bleiben 
entsprechende Maßnahmen zum Schutz 
von Menschen und Umwelt oft aus, da 
ein solcher Nachweis schwierig zu füh-
ren ist. Obwohl häufig wissenschaftli-
che Untersuchungen bei entsprechender 
Exposition (z. B. beim Menschen) ge-
sundheitlich relevante Effekte anzeigen 
und Maßnahmen zur Begrenzung sol-

cher Wirkungen durch Gesetzgebung und 
Vollzug erwarten lassen. Es stellt sich 
daher die Frage nach den Hintergründen 
solcher Unterlassungen (Kühling 2020).

Das generelle Versagen in Fragen einer 
angemessenen staatlichen Regulierung 
von Umweltnoxen ist mit der bekannten 
Studie „Späte Lehren aus frühen War-
nungen“ (EUA 2016) hinreichend doku-
mentiert und belegt einerseits eine oft 
unwirksame gesellschaftlich-politische 
Steuerung, da häufig wirtschaftliche 
und andere Interessen entgegenstehen. 
Andererseits begegnen uns im Fall der 
HF-EMF „Entwarnungen“ bei vorlie-
genden Untersuchungen, wenn – trotz 
vorliegender Hinweise auf relevante 
Effekte – Fragen zu fehlenden Maßnah-
men gegenüber EMF damit beantwortet 
werden, die Effekte seien „wissenschaft-
lich nicht nachgewiesen“. Zunächst heißt 
das nicht, dass wissenschaftliche Studien 
fehlen, die Effekte etc. aufzeigen, also 
Wirkungen beschreiben, die in mehr oder 
weniger aufwendigen Studien festgestellt 
wurden. Dagegen wird mit dieser For-
mulierung ausgedrückt, dass – in einem 
(eingeschränkten) naturwissenschaftli-
chen Verständnis – auch kein Wirkungs-
mechanismus als Dosis-Wirkung-Be-
ziehung13 („Kausalbezug“ oder klare 
„Evidenz“ einer Aussage) bekannt ist. 
Ein solcher Kausalbezug soll den Zu-
sammenhang zwischen der ursächlich 
einwirkenden Noxe und der konkreten 
Wirkung in einem Zielorgan zuverlässig 

und nachvollziehbar beschreiben. In wis-
senschaftlichen Studien aufgezeigte Ef-
fekte (oft sogar als statistisch signifikant 
ermittelt oder auch als „Hinweise“, „Be-
obachtungen“ o. ä. bezeichnet) werden 
also als „nicht nachgewiesen“ herabge-

stuft, weil man nicht weiß, warum diese 
Effekte auftreten. Mit der gleichen Logik 
könnte man die Existenz des Universums 
in Zweifel ziehen, denn dessen Ursache 
kann auch niemand schlüssig erklären. 

13 Die Risikokommission (2003) beschreibt eine Dosis-Wirkungs-Beziehung als (funktionale) Beziehung zwischen  	
   der quantitativ gemessenen Präsenz, z. B. Konzentration einer Noxe und der dadurch verursachten Wirkung beim       	
   Zielorganismus.
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Unwissenschaftliche Arbeitsweise 
durch Verkürzung auf den kausal 
erklärbaren Wirkungsbezug 
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Oft liegen aber große Zeitunterschiede 
zwischen der Einwirkung einer Noxe und 
den dadurch hervorgerufenen Effekten 
oder auch lange Einwirkungszeiten mit 
geringer Dosis vor (wie beim Risiko der 
Tumorverstärkung oder Krebsentste-
hung), was sich dem toxikologisch ge-
führten kausalen Nachweis (hier Ursache, 
da Wirkung) oft entzieht. Üblicherweise 
greift man dann auf epidemiologische 
Erkenntnisse zurück, die inzwischen 
zwar vorliegen (Hardell et al. 2018), 
aber offiziell nicht anerkannt werden. 
Verstärkt wird dieses Dilemma i. d. R. 
durch die begrenzte Sicht auf die ledig-
lich einzeln einwirkende Noxe, obwohl 
in der Realität Kombinationswirkungen 
zwischen verschiedenen Noxen bestehen 
oder auch Mehrfachbelastungen vorlie-
gen (ausführlich hierzu: Kühling 2012). 
Zusätzlich wird die oft nicht eindeu-
tige „Bewertung“ eines beobachteten 
gesundheitlichen Effekts hinsichtlich 
seiner Schwere gern „der Wissenschaft“ 
überlassen, obwohl hier subjektiv wer-
tende (also nicht objektiv wissenschaft-
lich begründbare) Haltungen nicht aus-
zuschließen sind (Kühling 2020). 

Man behilft sich mit der Schwelle zu 
einer Krankheitswirkung (sog. „Adver-
sität“), die möglichst fachlich neutral de-
finiert werden sollte. Ist die Beurteilung 
eines adversen Effekts schon in natur-
wissenschaftlicher Hinsicht schwierig 
oder kaum eindeutig, öffnet die Bewer-
tung der noch hinnehmbaren oder tole-
rierbaren Wirkung weiteren Spielraum. 
Dem trägt die Definition der VDI-Richt-
linie 2308 (VDI 2009) Rechnung, wenn 
die Schwelle zur adversen, schädlichen 
Wirkung als Grund für Schutzmaßnah-
men auch deutlich in Richtung der ge-
sellschaftlich determinierten und un-
erwünschten Wirkung verschoben wird 
(Abbildung 5). Hiermit wird deutlich, 
dass eine Beurteilung von gesundheitli-
chen Effekten und nicht mehr tolerier-
baren Wirkungen in keiner Weise allein 
in der Hand der Fachwissenschaft lie-
gen darf und kann. Das Vorgehen oder 
Verfahren einer gesellschaftlich deter-
minierten Beurteilung und damit auch 
Ent-scheidung muss letztlich legislativ 
definiert bzw. festgelegt werden, um 
die subjektiv wertenden Gehalte solcher 
Urteile angemessen aufzufangen bzw. 
abzuwägen und einfließen zu lassen. 

Abbildung 5: VDI-Modell zur Begrifflichkeit der Adversität. Eigene Darstellung nach VDI (2009).
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„Besorgnis“-Maßstab ist 
entscheidend für die Vorsorge
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Es findet also bei der Forderung nach 
Kausalität eine Verkürzung von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen über tat-
sächlich gefundene Wirkungen statt und 
eine wissenschaftlich begründete, auch 
rechtlich einzuordnende „Besorgnis“ 
wird übergangen. Wenn Gesetzgebung 
und Vollzug ein von der Sach- oder auch 
Rechtslage her erforderliches „Tätig 
werden“ unterlassen und sich darauf 
berufen, es sei „kein wissenschaftlicher 
Nachweis“ gegeben, entziehen sie sich 
ihrer Verantwortung. Man kann auch 
einen umweltpolitischen Systemfehler 
ausmachen, wenn eine adäquate Risiko-
bewertung nicht normiert bzw. vorgege-
ben wird. Dies kann in gewisser Weise 
als Staatsversagen bezeichnet werden. 
Denn seit geraumer Zeit ist ein fundier-

tes Verfahren zur Operationalisierung 
oder Konkretisierung – sogar mit einem 
Gesetzesvorschlag versehen – entwickelt 
(Risikokommission 2003), wurde aber 
nie umgesetzt. Die Ausarbeitung dazu 
macht deutlich, dass eine Abwälzung der 
Risikobewertung allein auf die Medi-
zin- bzw. Naturwissenschaft aus bewer-
tungsmethodischer Sicht fehl geht. Eine 
gesellschaftliche Beurteilung von Fragen 
der Zumutbarkeit einer Wirkung oder 
Belastung sollte stets im Rahmen eines 
Beteiligungsverfahrens bestimmt wer-
den, wie es dort entwickelt wurde. 
Das heute zu beklagende Beurteilungs-
dilemma kann also nur in einem offenen 
Prozess mit allen fachlich kompeten-
ten (auch unabhängigen) Experten und 
den gesellschaftlichen (pluralistischen) 
Gruppen aufgelöst werden. Nicht zuletzt 
aus der mangelnden staatlichen Her-
angehensweise an dieses Problem kann 
sich auch die Motivation für konkrete 
Gebietskörperschaften entwickeln, eine 
adäquate Beurteilung – zumindest für die 
örtliche Situation – vorzunehmen.

Die staatliche Fürsorge (gemäß Art. 20 
Abs. 1 GG) oder staatliche Schutzpflicht 
(Art. 2 Abs. 2: „Jeder hat das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit“) 
fordern auch aus einem weiteren Grund 
Maßnahmen heraus, die sich nicht hinter 
dem nicht erbrachten wissenschaftlichen 
Nachweis verstecken können. Hier sind 
nachfolgend insbesondere die hoheitliche 
räumliche Planung und das umweltpo-
litische Vorsorgeprinzip anzusprechen, 
welche nicht nur bei hinreichender 
Wahrscheinlichkeit eines Effektes bzw. 
einer Wirkung bereits Maßnahmen er-
lauben oder einfordern, sondern bereits 
die begründete Besorgnis als Maßstab 
verwenden kann. Solche Maßnahmen 
werden auch deshalb erforderlich, weil 
die Vorsorge explizit im „Mutter“-Gesetz 
BImSchG deutlich angesprochen ist, aber 
für die HF-EMF in der 26. BImSchV nicht 

konkretisiert wird. Zwar findet sich der 
Begriff Vorsorge ausdrücklich im Anwen-
dungsbereich § 1 Abs. 1 der 26. BImSchV, 
konkretisiert diese Vorsorge aber ledig-
lich in § 4 für Niederfrequenzanlagen. 
Gemäß Begründung zur 26. BImSchV hat 
der Gesetzgeber gänzlich davon abge-
sehen, Anforderungen zur Vorsorge und 
zum Schutz vor nichtthermischen Wir-
kungen durch nichtionisierende Strah-
lung aufzunehmen. Im Grunde ist es 
nicht nachvollziehbar, warum im Bereich 
niederfrequenter Felder u. a. ein 
Minimierungsgebot eingeführt wur-
de mit dem Anspruch, Emissionen so 
weit wie möglich zu vermindern (was 
im Übrigen auch dem § 50 BImSchG 
entspricht), den HF-EMF dagegen eine 
solche Vorsorge versagt wird. Diesem 
Mangel kann (und muss) mit der Ge-
samträumlichen Planung nun abgeholfen 
werden.



4. 
Vorsorge-planungsrechtliches 
Schutzniveau 

Im Rahmen der hoheitlichen Entschei-
dungen nach dem Planungs- bzw. 

Planfeststellungsrecht ist insbesonde-
re die Frage der anzustrebenden Im-
missionsqualität (dem anzustrebenden 
Schutzniveau) zu klären. Mit der Dis-
kussion zum Schutz der Umwelt seit 
den 1970er Jahren wurde eine Umkehr 
vollzogen vom korrigierenden Schutz 
bei Schäden und Gefahren hin zu einer 
vorsorgenden und vorausschauenden 
Planung der Umweltqualität. Folgende 
Arbeitsbereiche (Koch et al. 1981) müssen 
seitdem unterschieden werden:

• Der (Umwelt-)Schaden als eine negativ 
bewertete und von der Gesellschaft nicht 
tolerierbare Folge eines Ereignisses ist 
nach ordnungsrechtlichen Anforderungen 
(z. B. nach dem Verursacherprinzip) zu 
beseitigen. Beispiel hierfür ist die nach-
trägliche Anordnung von betrieblichen 
Maßnahmen durch die Genehmigungs-
behörde bei der Überschreitung zuläs-
siger Grenzen. Sanierungsziel ist die 

Einhaltung der gesetzlichen Schutzstan-
dards, z. B. gemäß TA Luft.

 • Mit Gefahr wird ein Zustand, Umstand 
oder Vorgang beschrieben, aus dem mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit ein 
Schaden für Mensch, Umwelt oder ande-
re Schutzgüter entstehen kann. Aus dem 
Zusammenspiel von hoher Wahrschein-
lichkeit und erheblicher Intensität ist 
ein Risiko definiert, welches unterbun-
den werden muss. Meist werden hierzu 
Schutznormen/ -standards ermittelt, 
die die belegbaren Effekte schädigender 
Wirkungen durch einen Sicherheitsfaktor 
ausschließen. Bei der fachgesetzlichen 
Zulassung, Genehmigung oder Planfest-
stellung von Vorhaben wird die zulässige 
Immissionsqualität in der Regel nach 
diesen Normen beurteilt (z. B. gemäß 
26. BImSchV). Damit ist jedoch noch 
nicht gewährleistet, dass alle Risiken 
ausgeschlossen sind bzw. ausreichende 
Vorsorge vor Schäden erreicht ist. Auch 
die Einbeziehung vulnerabler Gruppen 
(z. B. EHS als Risikogruppe) stellen eine 
Herausforderung bei der Aufstellung der 
Schutznormen dar. Üblicherweise sol-
len diese durch einen Sicherheitsfaktor 
berücksichtigt werden. Gleichwohl kann 
es bekannte Risiken geben, die aufgrund 

geringer Fallzahlen oder mangelndem 
„wissenschaftlichen Nachweis“ (siehe 
Kapitel 3.2) meist nicht oder nur unzu-
reichend abgebildet werden (können).

• Das Vorsorgeprinzip verfolgt über die 
Sanierung und Gefahrenabwehr hinaus, 
eine potenziell umweltbelastende Situa-
tion zu unterbinden, wenn die Umwelt-
schädlichkeit nicht unwahrscheinlich 
oder aber denkbar ist. Es geht also dar-
um, theoretisch mögliche bzw. vermutete 
und nicht wie bei der Gefahrenabwehr 
hinreichend wahrscheinliche Umwelt-
schäden zu vermeiden (z. B. mit dem 
Bewertungsmaßstab einer wirksamen 
Umweltvorsorge nach §§ 3 und 25 UVPG). 
Damit sind auch solche Schadensmög-
lichkeiten in Betracht zu ziehen, für 
die noch keine Gefahr, sondern nur ein 
Gefahrenverdacht oder ein Besorgnispo-
tenzial besteht (ständige Rechtsprechung 
des BVerwG, Urteil vom 19.12.1985,  
7 C 65.82 - BVerwGE 72, 300; Beschluss 
vom 20.11.2014, 7 B 27.14). Wie es auch 
die Europäische Kommission seit ge-
raumer Zeit benennt (EU 2000: 9, 20f). 
Umweltgefahren oder -schäden sollen 
also möglichst gar nicht erst eintreten 
können (Kühling 2014). Beispiele sind 
die zur weiteren Minimierung vorge-
schlagenen Beurteilungsmaßstäbe zur 
Luftreinhaltung, die insbesondere für 
krebserzeugende Stoffe abgeleitet wurden 
(LAI 2004: 27), oder die in den Leitlinien 
zum Schutzgut Menschliche Gesundheit 
definierten Werte für viele Umweltnoxen 
(UVP-Gesellschaft 2014). 

Vorsorge meint also, dass schon vor der 
Schädlichkeitsgrenze einem Schädlich-
keitsverdacht vorgebeugt werden soll, 
verlangt nach einem ausreichenden 
Sicherheitsabstand von der Schädlich-
keitsgrenze, tritt ein, wenn bei zeitlich 
entfernten Risiken der spätere Schaden-
seintritt nicht mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden 
kann oder wenn ein Risiko nicht mit 
der für die Gefahrenbeurteilung nötigen 
Gewissheit abgeschätzt werden kann. 
Vorsorge kann Risikominimierung be-
reits dann verlangen, wenn kausale, 
empirische oder statistische Verursa-
chungszusammenhänge nicht oder nicht 
hinreichend bekannt oder nachweisbar 
sind (Di Fabio 1991: 357). Vorsorge setzt 
auch ein bei Umweltbelastungen, die für 
sich genommen ungefährlich, aber im 
Zusammenwirken mit anderen an sich 
auch ungefährlichen Belastungen  
schädlich oder vermeidbar sind  
(Kloepfer 1993: 73).

Vorsorge greift bei einem 
Gefahrenverdacht oder 
Besorgnispotenzial
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Abbildung 6 stellt die prinzipielle Ver-
ortung dieser Begriffe dar. Der deutliche 
Anspruch an Vorsorge findet sich neben 
der Raumordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ROG) 
im Allgemeinen Städtebaurecht. Durch 
die generellen Planungsziele „Sicherung 
einer menschenwürdigen Umwelt“ und 
„Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen“ in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB 
besitzen die Immissionsschutzbelange 
in der Planung einen Stellenwert, der 
über fachgesetzliche Standards hinaus-
geht bzw. hinausgehen kann. Dies wird 
besonders deutlich bei der Bestimmung 
der Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Lit. h BauGB bzw. analog dazu im „Pla-
nungsparagrafen“ § 50 BImSchG, wenn 
es dort generell um Minimierung geht 
(„so weit wie möglich zu reduzieren“). 
Am Beispiel der anzustrebenden Luft-
qualität heißt es, dass die bestmögliche 
Luftqualität in Gebieten erhalten werden 
soll, in denen die festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den. Damit wird quasi ein Verschlech-
terungsverbot bzw. Minimierungsgebot 
ausgesprochen und das EU-seitig ange-
strebte hohe Umweltschutzniveau gemäß 
Artikel 191 AEUV konkretisiert, welches 
auf den Grundsätzen der Vorsorge und 
Vorbeugung beruht.
 

Diese vorausschauende und auf Vorsorge 
gerichtete Umweltpolitik der Gemein-
schaft (für genehmigungsbedürftige An-
lagen) ist auch in das deutsche Fachrecht 
eingeführt, wenn es dort in § 1 Abs. 1 
und 2 BImSchG heißt: „zu schützen und 
vorzubeugen, um ein hohes Schutzni-
veau für die Umwelt insgesamt zu errei-
chen (…)“. Das anzustrebende Schutzni-
veau der Gemeinschaft bleibt also nicht 
beim bloßen Schutzprinzip (Schutz vor 
Umweltschäden bzw. Gesundheitsge-
fahren) stehen und umfasst auch eine 
Risikovorsorge. Die Europäische Kom-
mission und EU-Rechtsprechung (EUGH) 
formulieren: „Wenn das Vorliegen 
und der Umfang von Gefahren für die 
menschliche Gesundheit ungewiss sind, 
können die Organe Schutzmaßnahmen 
treffen, ohne abwarten zu müssen, dass 
das Vorliegen und die Größe dieser Ge-
fahren klar dargelegt wird“ (EU 2000: 
9, 20f). Die oben kritisch beleuchteten 
Begriffe „Nachweis“, „Kausalität“ oder 
„Evidenz“ sind daher in der Vorsorge 
nicht wirksam.

Raumordnung und allgemeines 
Städtebaurecht sind hohem 
Umweltschutzniveau verpflichtet

4. Vorsorge – planungsrechtliches Schutzniveau

Abbildung 6: Bereiche der Umweltpolitik und Umweltplanung (eigene Darstellung).
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Von jeher bestätigt die deutsche Recht-
sprechung: Die Gemeinden sind im 
Rahmen ihrer Bauleitplanung nicht auf 
die Abwehr von bereits eingetretenen 
schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne § 3 BImSchG beschränkt, sondern 
darüber hinaus ermächtigt, vorsorgenden 
Umwelt-schutz zu betreiben (BVerwG, 
Urteil vom 14.04.1989, 4 C 52.87 - Buch-
holz 406.11. Dies wird auch bei HF-EMF 
so ausgelegt (BVerwG 30.08.2012, 4 C 
1.11). Die entsprechende Konkretisierung 
durch einen die Vorsorge aufgreifenden 
Planungsrichtwert kann die planerischen 
Leitziele zur Sicherung und Entwick-
lung der Umweltqualität ausfüllen. Dabei 
sind in fachlicher Hinsicht verschiedene 
Aspekte zu berücksichtigen (Kühling & 
Schebek 2015):	

• Die Immissions- bzw. Wirkungsorien-
tierung: Mögliche oder wahrscheinliche 
Auswirkungen von Immissionen sind 
meist nur auf Grundlage von Größen zu 
beurteilen, die als Qualitätsziele einer 
Gesamtbelastung des Raums gegen-
übergestellt werden können. Ohne die 
Quantifizierung des angestrebten Im-
missionsschutzniveaus lässt sich der 
Vorsorgeauftrag nicht immer ausreichend 
erfüllen.

• Die regionale Differenzierung: Unter-
schiedliche Leistungsfähigkeiten bzw. 
Empfindlichkeiten des Naturhaushaltes 
bzw. Standortqualitäten erfordern oft 
regional oder lokal differenzierte und auf 
das Vorhaben bezogene Immissionsstan-
dards. Hier ist auch die bei Planungen 
notwendige Einzelfallbeurteilung anzu-
sprechen.

• Anspruch einer medienübergreifenden 
und kumulativen Wirkungsbetrachtung: 
durch die Einführung von Umweltver-
träglichkeitsprüfungen (UVP) und stra-
tegischen Umweltprüfungen (SUP) wird 
explizit die Berücksichtigung von Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern der Umwelt eingefordert, wie es 
auch im BauGB übernommen ist.

• Beachtung von Risikoakzeptoren/vul-
nerable Gruppen (wie z. B. Menschen mit 
EHS, Kinder, Kranke, alte Menschen).: 
die Empfindlichkeit der verschiedenen 
Schutzgüter bzw. Nutzungen ist meist 
von der jeweils ungünstigsten Einwir-
kungsstelle aus zu beurteilen. 

Zwangsläufig bleibt der Grenzbereich 
zwischen Gefahrenschutz und Vorsorge 
oft unscharf und bietet Interpretati-
onsspielraum. Abbildung 6 macht aber 
deutlich, dass die Ziele und Bewertungs-
maßstäbe der Vorsorge i. d. R. außer-
halb der rechtlich fixierten Grenzen des 
Gefahrenschutzes liegen. Dieser Arbeits-
bereich des Immissionsschutzes ist auch 
deshalb notwendig, da bisher lediglich 

4. Vorsorge – planungsrechtliches Schutzniveau

die einzeln einwirkenden, stofflichen 
oder physikalischen Komponenten iso-
liert betrachtet werden, ohne die mögli-
che Relevanz einer Gesamtbelastung als 

Einwirkungskomplex (Mehrfachbelas-
tung) zu berücksichtigen (umfassender 
dazu: Kühling 2012). 

Europäische und deutsche Gerichte 
bestätigen die Aufgabe zur Vorsorge
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Die Bedeutung des anzulegendes Schutz-
niveaus „Vorsorge“ zeigt sich – neben 
der bislang ausgebliebenen Konkretisie-
rung für den Bereich der HF-EMF in der 
26. BImSchV – nun bei der Einführung 
des neuen Mobilfunkstandard 5G. Als 
Beispiel sei auf die Schweiz verwiesen, 
wo zum Schutz sensibler Nutzungen im 
Vergleich zu Deutschland ein etwa um 
den Faktor zehn verschärfter sog. Anla-
gegrenzwert zur Vorsorge gilt. Von Seiten 
der Telekommunikationsindustrie wurde 
wiederholt eine Anhebung dieser Wer-
te begehrt (Cavelty 2020). Die Empfeh-
lungen der schweizerischen Experten-
kommission führten jedoch wiederholt 
zu einer parlamentarisch abschlägigen 
Entscheidung. So befindet dort die Strah-
lenschutzbehörde BAFU (2019) in einer 
Information an die Kantone zum Aufbau 
der 5G-Netze: „Aus wissenschaftlicher 
Sicht ist die Anwendung des Vorsor-

geprinzips bei der Regulierung dieser 
Strahlung damit nach wie vor angezeigt, 
wie dies mit den vorsorglichen Anlage-
grenzwerten in der Schweiz praktiziert 
wird.“ Dies deckt sich mit den oben (Ka-
pitel 3.1) aufgezeigten Umweltwirkun-
gen, die ein nicht nur fachlich, sondern 
insbesondere auch rechtlich zu interpre-
tierendes Besorgnispotenzial erreichen, 
welches mit Maßnahmen zur Vorsorge 
begrenzt oder vermindert werden kann 
bzw. muss. Die Aufgabe und Verpflich-
tung der hoheitlichen räumlichen Pla-
nung zur Vorsorge wird sich auch in 
Deutschland an einer solchen Vorgehens-
weise messen lassen müssen, da (wie 
oben angesprochen) die fachgesetzliche 
Vorsorge vor HF-EMF – im Gegensatz 
zur Schweiz – in der 26. BImSchV kom-
plett fehlt und nun durch verbindliche 
Schutznormen für den Raum ausgefüllt 
werden kann und muss. Die Dringlich-
keit einer solchen Vorgehensweise zeigt 
sich auch am Bemühen in der Schweiz, 
die bisher geltende Vorsorge-Regel auf-
zuweichen, da diese durch die neue An-
tennenstruktur offensichtlich nicht mehr 
eingehalten werden kann (Fretz 2019).

4. Vorsorge – planungsrechtliches Schutzniveau

Mangels planungsrechtlich verbindlicher 
Vorgaben wird bisher davon ausgegan-
gen, dass die Beteiligung von Gemein-
den gemäß § 7a der 26. BImSchV bei der 
Standortplanung im Mobilfunk ausreicht. 
Die Möglichkeiten des dargelegten pla-
nungsrechtlichen Vorsorgeprinzips sind 
damit aber noch nicht ausreichend aus-
geschöpft, weil künftig auch beteili-
gungs- und genehmigungsfreie kleine 
Sendeanlagen eingesetzt werden. Erst 
planungsrechtlich verbindliche Darstel-
lungen oder Festsetzungen, die Ergeb-
nis einer hoheitlichen Abwägung und 
Entscheidung sind, können hier klare 
Maßstäbe setzen. Grenze ist lediglich das 
Gebot gerechter Abwägung. Sind An-
forderungen an Schutz und Vorsorge für 
Immissionen (Qualitätsanforderungen) 
im Raum für konkrete Flächen definiert 
und verbindlich bestimmt, müssen sich 
die jeweiligen Fachplanungen darin ein-
finden. Eine Beteiligung nach § 7a der 
26. BImSchV bezieht sich dagegen auf den 
konkreten Anlagestandort und erlaubt 

eine gemeindliche Stellungnahme. Stüt-
zen die jeweiligen Betreibergesellschaf-
ten abweichende Vorschläge nicht, kann 
das erfolgreiche Einlegen von Rechts-
mitteln erwartet werden. Es handelt sich 
also um eine konträre Aushandlung der 
möglichen Mobilfunkinfrastruktur zwi-
schen zwei unterschiedlichen Seiten. Da 
eine Überprüfung auf Einhaltung des  
§ 7a und der Berücksichtigung behörd-
licher Aussagen im Regelfall nicht er-
folgt (LAI 2014: 38), würde mit einer 
planungsrechtlich verbindlichen Vorgabe 
diesem Manko der Nichterfüllung des  
§ 7a 26. BImSchV abgeholfen. Durch die 
Beteiligungspflichten bei der Planaufstel-
lung würde sogar ein Wechsel von der 
bloßen Reaktion auf Anliegen der Infra-
strukturbetreiber hin zu einem Agieren 
auf Seiten der Planung gelingen. 

Insbesondere bei der neuen technischen 
Ausgestaltung des Mobilfunkstandards 
5G kommt einem weitergehenden Ansatz 
eine große Bedeutung zu. Einerseits fal-
len die Sendeleistungen von Small Cells 
(<10 W EIRP) nicht unter die Grenzwerte 
der 26. BImSchV und sollten daher hin-
sichtlich der zumutbaren Immissionen 
geregelt werden. Andererseits wird die 
Anzahl der Antennenstandorte durch die 

Mehrfachbelastungen und weitere 
Wirkfaktoren erfordern Abkehr 
vom kausalen Wirkungsbezug

Planungsrechtlich gesicherte 
Umweltqualität vereinfacht 
Maßnahmen zur Steuerung 
der Mobilfunkinfrastruktur
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„Small Cells“ in verdichteten Stadtberei-
chen extrem zunehmen und insbesonde-
re bei Nutzung der Multifunktionskästen 
im Straßenraum etc. können Sendean-
tennen den Menschen sehr nahekom-
men (Virnich 2020b). Eine freiwillige 
Vereinbarung mit den Betreibergesell-
schaften soll inzwischen erreichen, dass 
zumindest kein Mensch in den durch 
Personenschutzgrenzwerte definier-
ten Abstandsbereich gelangen kann. 
Die konkrete, aktive Mitwirkung durch 
die örtliche Verwaltung (nicht zuletzt 
auch wegen der Genehmigungsfreiheit) 
wird zukünftig immer schwerer. Auch 
die gesetzlich ungeregelte und zwangs-
weise Indoor-Versorgung vor Ort kann 
dadurch aufgefangen werden, dass die 
Qualitätsanforderungen für den Bereich 
außerhalb von Gebäuden bestimmt wer-
den. Innerhalb von Gebäuden können die 
technischen Möglichkeiten (ob per Funk/
Repeater, VLC oder Kabel) jeweils indivi-
duell so ausgestaltet werden, wie sie den 
konkreten Bedürfnissen entsprechen.

Weitere Anforderungen hinsichtlich 
einer konkretisierenden Interpretati-
on der Vorsorge ergeben sich durch die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, wo 
die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
der Umwelt im Sinne einer wirksamen 
Umweltvorsorge bewertet werden müs-
sen (umfassend hierzu Kühling 2015; 
UVP-Gesellschaft 2014). Im Hinblick auf 
die HF-EMF wird in Kapitel 9 gesondert 
darauf eingegangen.

Mit diesen recht knappen Ausführun-
gen kann bereits deutlich werden, dass 
nicht nur rechtliche Grundlagen für 
wirkungsvolle Maßnahmen zur Vorsor-
ge gegeben, sondern deren Anwendung 
auch erforderlich ist. So ist auf die Ge-
fährdung besonders vulnerabler Gruppen 
hinzuweisen, jedenfalls soweit klar ist, 
dass der Schutz des „Normmenschen“ 
spezifische Gefährdungen für besonders 
disponierte Menschen außer Acht lässt. 
Vorsorge ist nicht zuletzt aufgrund der 
Tatsache nötig, dass die Fortentwick-
lung des Mobilfunks ohne Technikfol-
genabschätzung eingeführt werden soll, 
obwohl Wirkungen auf Menschen und 
Umwelt bereits heute immer deutlicher 
festgestellt werden. 

Der hier aufgezeigte hohe Anspruch 
planungsrechtlicher Anforderungen wird 
in der Praxis nicht selten auf ein An-
spruchsniveau treffen, welches lediglich 
auf allgemein anerkannten Grenzwerten 
nach dem Schutzanspruch beruht, damit 
möglichen Widerständen klar und ein-
fach begegnet werden kann. Auch wird 
vielerorts wenig Bereitschaft vorzufin-
den sein, zur Ermittlung und Bewertung 
schädlicher Einwirkungen eigene Grund-
lagenarbeit zu leisten sowie entspre-
chende Maßnahmen für den politischen 
Entscheidungsprozess aufzubereiten. Wie 
in anderen Fällen auch, dürfte die Imple-
mentation neuer Erkenntnisse und Ver-
fahrensweisen gewisse Schwierigkeiten 
in der Anfangsphase hervorrufen.

4. Vorsorge – planungsrechtliches Schutzniveau
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Das aufgezeigte Dilemma einer un-
zureichenden Wahrnehmung der 

Aspekte einer mit HF-EMF ausgestat-
teten Infrastruktur führt zur Frage, wie 
eine adäquate gesellschaftliche Steuerung 
angelegt werden kann. Wie zuvor ausge-
führt, dienen Gesamträumliche Planun-
gen und auch Planfeststellungsverfahren 
nicht nur dem gesetzlich verankerten 
Gefahrenschutz, sondern wollen eine 
Umweltvorsorge mit einem erweiterten 
Schutzumfang erreichen. In der histo-
rischen Entwicklung des Bauplanungs-
rechts lässt sich ablesen, dass immer 
wieder solche Anforderungen ergänzt 
bzw. verschärft werden, wenn sich der 
Wissensstand über die Bedeutsamkeit 
von Umweltwirkungen fortentwickelt 
hat. Als Beispiel sei der Klimaschutz 
genannt, der früher in der Bauleitpla-
nung keinen Bestand hatte, weil ihm die 
sogenannte „städtebauliche Begründung“ 
fehlte. Über die dann später mögliche 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung bei der Auswei-
sung von Baugebieten bis hin zu jüngst 
über erste Landesregelungen eingeführte 
Pflichten zur Errichtung von Photovol-
taikanlagen auf Dächern, zeigt sich die 
Fortentwicklung der auch städtebaulich 
zu berücksichtigenden Umweltaspekte. 
Die rasante Fortentwicklung des Mo-
bil- und Kommunikationsfunks auf Basis 
hochfrequenter EMF und die damit ver-
bundenen Umweltwirkungen sind – nicht 
zuletzt auch wegen des deut-lich gestie-
genen Wissensstands – daher zuneh-
mend als Belange der Raumordnungs- 
und Bauleitpläne oder Planfeststellungen 
anzusprechen. 

5.
Zum Verhältnis 
Planungsrecht – 
Immissions-
schutzrecht

Gesamträumliche Planung 
bestimmt den Rahmen für 
fachgesetzliche Ansprüche 
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Die HF-EMF zählen gemäß § 3 BImSchG 
zu den Immissionen im Sinne dieses Ge-
setzes. Es ist daher zunächst zu fragen, 
in welchem Verhältnis die Vorhaben zur 
Genehmigung nach diesem Fachgesetz 
im Verhältnis zu den räumlichen Pla-
nungen stehen. Bei immissionsschutzre-
levanten Planungen und Vorhaben muss 
grundsätzlich unterschieden werden 
zwischen behördlichen Entscheidungen 
über die Zulässigkeit von Vorhaben nach 
dem Fachrecht BImSchG, und Entschei-
dungen, die nach Planungsrecht bzw. 
bei der Planfeststellung einer Abwägung 
unterliegen. Denn bei der Genehmigung 
oder „gebundenen Entscheidung“ nach 
BImSchG handelt es sich um eine so ge-
nannte Kontrollerlaubnis, die dem An-
tragsteller in der Regel einen Anspruch 
auf Zulassung des Vorhabens verleiht, 
wenn er die rechtlichen Anforderungen 
erfüllt. Der fachbehördliche Entschei-
dungsspielraum ist also hinsichtlich der 
Beurteilung zulässiger Immissionen bei 
der Anlagengenehmigung eingeschränkt. 
Er muss sich den planungsrechtlichen 
Vorgaben beugen, wie es sich auch  
aus dem Erfordernis des § 6 Abs. 1  
Nr. 2 BImSchG ergibt. Danach dürfen 
öffentlich-rechtliche Vorschriften (also 
insbesondere Normen des Planungs-
rechts) der Errichtung und dem Betrieb 

einer Anlage nicht entgegenstehen. Der 
Schritt der hoheitlichen Planung steht 
also vor der technischen Ausgestaltung 
von Infrastruktur. Dem entsprechend hat 
beispielsweise das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Wohnen, Bau und Verkehr 
darauf hingewiesen, dass das Einver-
nehmen im bauaufsichtlichen Verfahren 
nur aus planungsrechtlichen Gründen 
verweigert werden darf (Bayerischer Ge-
meindetag 2020).

Nun sind oft begriffliche Definitionen 
in den Rechtsgrundlagen benannt, die 
Verfahrensschritte begründen oder auch 
ausschließen. Als Beispiel sei der Begriff 
„Anlage“ nach 26. BIm-SchV genannt, 
mit dem entsprechende Genehmigungen 
und Verfahren verbunden sind. Unter-
halb einer bestimmten Größe (8–10 m) ist 
– je nach Landesrecht – eine förmliche 
baurechtliche Genehmigung nicht erfor-
derlich und bedarf lediglich einer An-
zeige bzw. Beteiligung. Small Cells eines 
zukünftigen 5G-Netzes unterhalb einer 
abgestrahlten Leistung von 10 W EIRP 
können zukünftig ohne Genehmigung 
bzw. Standortbescheinigung durch die 
Bundesnetzagentur im öffentlichen Raum 
installiert werden. Von solchen Verfah-
rensregeln unbenommen ist dagegen die 
Definition der auf Menschen und Um-
welt einwirkenden Immissionen durch 
HF-EMF. So wie es üblich ist, Lärm oder 
Luftschadstoffe anhand entsprechender 
Beurteilungswerte (Immissionsricht- 
bzw. -grenzwerte) zum Schutz von Men-
schen und Umwelt zu begrenzen, sind 
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auch Immissionen durch Funkstrahlen 
zu begrenzen. Aus dem Aufgabenspek-
trum der Gesamträumlichen Planung 
heraus betrachtet reicht es also nicht 
aus, lediglich die genehmigungsrelevan-
ten Aspekte des fachlichen Immissions-
schutzrechts in den Blick zu nehmen.

Von Bedeutung dürfte die Tatsache sein, 
dass mit dem Begriff der schädlichen 
Umwelteinwirkungen die Immissionen 
gemäß § 3 BImSchG in ihrer jeweiligen 
Gesamteinwirkung auf ein Schutzobjekt 
zu betrachten sind. Daraus folgt, dass die 
Summe jeweiliger Einzelbeiträge zu die-
sen Immissionen und auch Aspekte der 
Vorbelastung bei neu geplanten Immissi-
onen betrachtet werden müssen. Werden 
Immissionsnormen für konkrete Flächen 
bzw. Gebiete bestimmt, werden sich 
ggf. verschiedene Betreiber abstimmen 
müssen, inwieweit die Vorgaben einzu-
halten sind. Die Mobilfunktechnologie 
ist jedoch soweit ausgereift, dass eine 
gemeinsame Netz-Nutzung möglich wird 
(lokales Roaming), wie wir dies bei den 
Strom- und Gasanbietern kennen. Damit 
ließen sich nicht nur die Immissionen 
reduzieren (Minimierung), sondern auch 
Energie und Ressourcen einsparen (UBA 
2020: 7). Hier will die Bundesregierung 
im Rahmen europarechtlicher Vorgaben 
Roaming-Regelungen zur Aufnahme in 
das Telekommunikationsgesetz (TKG) 
vorschlagen. Oder es bedarf eines Mobil-
funkkonzepts oder städtebaulichen Ver-

trags, in dem die jeweiligen Zugriffe auf 
Immissionen vereinbart werden. Auch 
der Beitrag weiterer Quellen von HF-EMF 
(über den Mobilfunk hinaus) wäre hier 
zu beachten.

Die der Vorsorge und nachhaltigen Ent-
wicklung verpflichtete Gesamträumliche 
Planung hat also die Aufgabe, aktiv an 
diese Fragen heranzugehen, Analysen 
vorzunehmen, Pläne vorzubereiten und 
dem entscheidenden Gremium einen 
Abwägungsvorschlag vorzulegen. Auch 
aus dem Grundsatz der kommunalen 
Daseinsvorsorge heraus ist die Verpflich-
tung abzuleiten, Aussagen über das zu 
treffende Maß an Vorsorge für den Ge-
sundheits-, Klima- und Umweltschutz zu 
treffen. Man kann auch hinsichtlich der 
Belange privater Betreiber juristisch ar-
gumentieren, dass die öffentliche Gewalt 
sich (gegen Beeinträchtigungen durch 
private Dritte) „schützend und fördernd 
vor die Grundrechte“ stellen muss.14 

Dies spricht auch den Art. 20a GG an, mit 
dem die natürlicherweise einwirkenden 
Feldstärken vor zusätzlich einwirkenden 
technischen Feldern geschützt werden 
müssten.

Nachfolgend verbleiben dann die Fra-
gen einer Konkretisierung des ent-
sprechenden Schutzniveaus durch 
Immissions-Qualitätsnormen (Planungs-
richtwerte), die planerisch handhabbar 
und auch einem Monitoring bzw. ei-

ner Überprüfung zugänglich sind. Den 
Prüferfordernissen von Strategischen 
Umweltprüfungen für Pläne nach UVPG 
kommen hier ergänzende Aufgaben zu, 
wie in Kapitel 9 ausgeführt wird.

14 Siehe: https://www.juracademy.de/grundrechte/grundrechte-arten-funktionen-uebersicht.html



6.
Immissionswerte zur Vorsorge 
(Planungsrichtwerte)

Mit der Definition von Immissions-
werten zur Vorsorge lassen sich 

zwei Planungsziele verfolgen: Auf der 
einen Seite steht die Minimierung der 
EMF-Belastung durch Festlegung solcher 
Richtwerte, um auf dieses Ziel hinzuwir-
ken, auf der anderen Seite können damit 
Stadtquartiere für EMF-empfindliche 
Menschen geplant werden, um ihnen 
einen besonderen Schutzraum zu bieten. 
Dafür gibt es schon Beispiele, etwa wenn 
Städte einzelne Quartiere als sog. „auto-
freie Wohngebiete“ planen. 

Eine raumbezogene Betrachtung der HF-
EMF bezieht sich zunächst auf die von 
außen auf Gebäude einwirkenden Immis-
sionen. Dabei stehen Räume zum Aufent-
halt von Menschen im Vordergrund, also 
insbesondere auch der Innenraum, da 
– im Unterschied zu Luftverunreinigun-
gen und Lärm – schützende Barrieren 
wie z. B. Wände bei magnetischen und 
elektromagnetischen Feldern durchdrun-
gen werden. Die sog. Indoor-Versorgung 
durch Hauswände hindurch erfolgt bisher 

ungefragt und ohne ein Gesetz, das den 
von der Europäischen Menschenrechts-
konvention 2007 prinzipiell anerkannten 
Schutz der Wohnung vor Funkstrahlen 
(Art. 8 Abs. 1 EMRK) aufheben würde 
(Budzinski 2011). Es ist also zwischen 
Immissionen, die im öffentlich zugäng-
lichen Raum zugemutet werden, und 
solchen, die auch in die Wohnung oder 
wohnungsgleiche Einrichtungen ein-
dringen (sollen), zu unterscheiden. Die 
Wohnung bietet gegenüber allen Störun-
gen und auch Immissionen einen natür-
lichen Rückzugsraum, der grundrecht-
lich anerkannt und gesichert ist (Art. 8 
Abs. 1 EMRK, Art. 13 GG). Letztlich steht 
also die planerische Sicherung des Woh-
nungsinnenbereichs im Vordergrund. Da 
wegen Art. 8 Abs. 1 EMRK auch keine 
Wirtschaftsfreiheit für eine Indoor-Ver-
sorgung beansprucht werden kann, liegt 
in ihrem Ausschluss keine unzulässige 
Beschränkung der Mobilfunkbetreiber 
oder der Nutzer der Innenraum-Versor-
gung. Das gilt umso mehr, als Mobil-
funk für den Hausanschluss aus Sicht 
des Umwelt- und Klimaschutzes ohnehin 
nicht tragfähig ist (UBA 2020: 8) und 
alle Mobilfunkleistungen ebenso gut mit 
Kabel oder Außenantennen und Repeater 
ins Innere übertragen werden könnten. 

Immissionswerte außen 
schützen den Innenbereich 
von Gebäuden
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All dies wäre notfalls höchstrichterlich 
zur Entscheidung zu bringen (siehe dazu 
Budzinski 2008 und Budzinski 2011).

Für die Beurteilung einer Exposition bzw. 
Belastung des Raums oder seiner Schutz-
güter haben einstufige Beurteilungsmaß-
stäbe (meist als Zahlenwerte) einen her- 
ausragenden Stellenwert. Insbesondere 
bei einer Zulässigkeitsprüfung in recht-
licher Hinsicht dient häufig ein solcher 
Grenzwert als Maßstab für eine Ent-
scheidung. Dies dürfte auch für Bestim-
mungsgrößen einer vorsorgeorientierten 
Immissionsqualität zutreffen. Allerdings 
sind bisher verbindliche Sollgrößen einer 
erwünschten Immissionsqualität, die als 

Planungsrichtwerte das Ziel einer räum-
lichen Planung konkretisieren helfen 
(erstmals Kühling 1986; dann Kühling & 
Schebek 2015), wenig verbreitet. Inzwi-
schen liegen solche Werte für zentrale 
Belastungsfaktoren vor (UVP-Gesell-
schaft 2014). Solche auch messtechnisch 
prüfbare Sollgrößen sind für die HF-EMF 
entwickelt und werden nachfolgend vor-
gestellt. Sie sollten dem folgenden Ziel 
verpflichtet sein: „Nachhaltige Sicherung 
und Entwicklung einer Raumqualität, 
mit der die menschliche Gesundheit und 
das menschliche Wohlbefinden auch für 
Risikogruppen gewährleistet wird und 
die keine unerwünschten Veränderungen 
in Organen hervorruft.“
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Immissionswert zur Vorsorge 
muss wesentliche gesundheitliche 
Effekte abbilden

Fehlstellen im 
Verfassungsgrundsatz 
durch räumliche Planung ausfüllen
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Fachgesetzliche Grundlage für EMF ist 
die 26. BImSchV. Neben dem dort nor-
mierten Schutz vor niederfrequenten Fel-
dern bezieht sich der Schutz vor HF-EMF 
hauptsächlich auf den Schutz vor ther-
mischen Wirkungen. Damit werden aber 
nicht die oben beschriebenen organbe-
zogenen Effekte außerhalb der thermi-
schen Wirkungen berücksichtigt. Für die 
Aufgaben der räumlichen Planung und 
auch in Umweltprüfungen ist es daher in 
der Regel erforderlich, vorhandene Be-
wertungsmaßstäbe im Hinblick auf eine 
wirksame Umwelt- und Gesundheitsvor-
sorge auszulegen und zu konkretisieren, 
die alle relevanten Wirkungen berück-
sichtigen (Kühling & Hornberg 2014). 

Sieht man als Ausgangspunkt für eine 
Bewertung auf die genannten planeri-
schen Ziele des Umweltschutzes und der 
Vorsorge, so legen die objektivierbaren 
bisherigen Erkenntnisse und noch offe-
ne Fragen nahe, den Bereich der natür-
lich auftretenden Feldstärken nicht zu 
verlassen. Dies folgt dem europa- und 
nationalrechtlich geforderten „hohen 
Umweltschutzniveau“ und kommt nicht 
zuletzt der Sichtweise der zuständigen 
Bundesoberbehörde in Deutschland nahe, 
wenn diese feststellt, dass geeignete 
Vorsorgemaßnahmen die Grenzwerte 
für hochfrequente elektromagnetische 

Felder ergänzen sollten, um sicherzu-
stellen, dass diese Felder in möglichst 
geringem Maße auf die Bürgerinnen und 
Bürger einwirken (BfS 2020). Die beim 
Bundesumweltministerium angesiedel-
te Strahlenschutzkommission befand 
bereits vor geraumer Zeit (SSK 2007: 
29): „eine im Rahmen aller technischen 
und wissenschaftlichen Möglichkeiten 
zu realisierende Minimierung der Ge-
samtexposition ergibt sich auch ohne 
bisher nachgewiesene Gesundheitsrisi-
ken als ein Gebot der vorausschauenden 
Technologieplanung“. Auch unter dem 
Gesichtspunkt der zum Teil stetig stei-
genden Feldintensitäten verschiedener 
hochfrequenter Strahlungsquellen erhält 
ein generelles Minimierungsgebot seine 
Bedeutung im vorsorgenden Gesund-
heitsschutz. Als Konzept bietet sich das 
ALATA-Prinzip („as low as technically 
achievable“) an, wie es die ITA (2020) 
anspricht.

Das Vorsorgeprinzip findet nicht nur 
Anwendung beim Schutz von Leben und 
Gesundheit des Menschen, sondern es 
ist auch Bestandteil des Verfassungs-
grundsatzes des Art. 20a GG zum Schutz 
der „natürlichen Lebensgrundlagen“. 
Es beinhaltet auch den Schutz natürlich 
auftretender Feldstärken, damit die dem 
Lebensprozess dienenden Funktionen 
in Organen nicht gestört werden. Würde 
man mit dem Verweis in Art. 20a „nach 
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die 
vollziehende Gewalt und die Rechtspre-
chung“ auf die 26. BImSchV abstellen, die 
aber keine Vorsorge für HF-EMF kon-
kretisiert, würde in besonderem Maße 
die hoheitliche räumliche Planung anzu-
sprechen sein, die mit ihren Instrumen-
ten den Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen vor schädlicher Strahlung 
betreibt bzw. Vorsorge einfordert. Somit 
kann die räumlichen Planung sogar die-
ses Defizit beim vorsorgenden Schutz von 
Menschen und Umwelt ausfüllen.

In Bezug auf die „natürlichen Lebens-
grundlagen“ muss man wissen: Die 
Entwicklung des Lebens und der biolo-
gischen Artenvielfalt hat sich vor dem 
Hintergrund natürlicher elektromagneti-
scher Felder vollzogen und wurde durch 
sie entscheidend beeinflusst. Zellen, 
Gewebe und Organe im Körper verstän-

digen sich nicht nur über chemische 
Botenstoffe, sondern auch über elektri-
sche Signale. Die Herzspannungskurven 
im EKG, die Gehirnspannungskurven im 
EEG oder die Muskelspannungskurven 
im EMG sind hierbei nur die offensicht-
lichsten Beispiele. Das natürliche elek-
tromagnetische Spektrum zeichnet sich 
vor allem dadurch aus, dass es früher 
hier große „Leerstellen“ gab (Abbildung 
7, nächste Seite). Nur so konnte sich die 
elektromagnetische Zellkommunikation 
ohne äußere Störstrahlung entwickeln. 
Heute dagegen füllen die künstlichen 
Felder bisher freigebliebene Frequenzen 
aus und überlagern die natürlichen in 
ihrer Stärke um viele Größenordnun-
gen (siehe Abbildung 2). Die Analyse der 
wissenschaftlichen Literatur zum The-
ma gesundheitlicher Risiken künstlicher 
elektromagnetischer Felder zeichnet ein 
dazu passendes, sachlogisches Bild. Der 
sogenannte Elektrosmog kann unter an-
derem das vegetative und zentrale Ner-
vensystem, Hormone, Chromosomen und 
Zellen beeinflussen und auch stören. Eine 
zu starke und zu lange Belastung durch 
EMF bedeutet Stress für lebende Systeme 
– also für alles, was lebt auf dieser Erde, 
Flora und Fauna eingeschlossen – und 
kann zu verschiedenen, teils schweren 
Krankheiten führen, wie sie bereits oben 
angesprochen sind. Plausible Modelle 
für die Wirkmechanismen dahinter sind 
bekannt (Barnes & Greenebaum 2016, 
Neitzke 2012, Warnke 2009, Yakymenko 
et al. 2016), siehe auch Abbildung 3.
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Abbildung 7: Das elektromagnetische Spektrum und was wir Menschen daraus gemacht haben. Die obere Leiste 
zeigt bis in den Bereich um 300 Gigahertz nur einzelne natürliche Frequenzen (grüne Bezeichnungen), denen sich 
die Lebensprozesse angepasst haben. Die untere Leiste zeigt zusätzlich die heute einwirkenden Frequenzen durch 
anthropogene Techniken, zum Beispiel elektrische Energieversorgung, Rundfunk, Mobilfunk (rote Bezeichnungen) 
(Quelle: diagnose:funk o. J.).
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Die Benennung einer konkreteren Feld- 
oder Strahlenintensität als Bewertungs-
maßstab erfordert eine Festlegung von 
Mess- und Beurteilungsverfahren, die 
auch empfindlichen Personengruppen 
(Risikogruppen) gerecht werden. Zum 
Beispiel ist bekannt, dass aufgrund der 
unterschiedlichen biologischen Wirkun-
gen zwischen dauerhaft gleichförmigen 
Einwirkungen und temporären Belas-
tungsänderungen (Pulsung) unterschie-
den werden muss. Auch die Definition 

von kurzzeitigen bzw. Maximalwerten 
und Mittelwerten zum Vergleich mit 
Wirkungen ist erforderlich. Darüber hi-
naus sind zukünftig noch weitere Vor-
gaben zu kritischen Signalformen und 
Frequenzbereichen zu entwickeln. Dies 
wurde z. B. bei den Richtwertempfehlun-
gen der EUROPAEM EMF-Leitlinie 2016 
berücksichtigt (Belyaev et al. 2017), auf 
die folgend ebenfalls Bezug genommen 
wird.
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Generelle Umweltvorsorge: 
100 µW/m2 (0,2 V/m)

Besondere Umweltvorsorge: 
1 µW/m2 (0,02 V/m)
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Als Größenordnung für einen Planungs-
richtwert zur generellen Umweltvorsorge 
kann zumindest von einem Wert in Höhe 
von 100 µW/m2 (0,2 V/m) als nicht zeitlich 
gemittelter Maximalwert ausgegangen 
werden. Begründete Ableitungen dieses 
Wertmaßstabs unter Berücksichtigung 
der gesundheitlichen Effekte liegen vor 
(Kühling & Hornberg 2014, Belyaev et al. 
2017: 31). Auch in der Empfehlung für die 
Europäische Kommission zum Ausschluss 
schädlicher Wirkungen wird dieser Wert 
genannt (Europäisches Parlament 2001: 
6). Damit lassen sich bekannte erhebliche 
gesundheitliche (adverse) Wirkungen mit 
einem Sicherheitsabstand unterschreiten, 
wie er auch bei anderen Noxen angewen-
det wird. Die sowohl fachlich als auch 
rechtlich geführten Ableitungen (BUND 
2008: 33) entsprechen der anderer Noxen, 
wenn adverse Wirkungen meist unter 
dem Gesichtspunkt des Gefahrenschutzes 
betrachtet werden. Zur Verdeutlichung 
des Vorgehens soll ein Beispiel dienen: 
werden Störungen des Zentralen Ner-
vensystems bei 2 V/m beobachtet, kann 
mit einem generellen Unsicherheitsfak-
tor von 10 unterhalb dieses Wertes bei 
0,2 V/m ein relativ sicherer Schutz vor 
dem genannten Effekt erreicht werden. 
Abbildung 2 stellt die große Bandbrei-
te vor, mit der heute umzugehen ist: es 
besteht eine enorme Differenz zwischen 
gesundheitlich begründeter Schutznorm 

und geltendem Grenzwert einerseits zur 
natürlichen Hintergrundstrahlung an-
dererseits. Eine Vielzahl von Studien zur 
Ableitung eines Richtwertes finden sich 
beispielsweise bei der AGU (2014).

Die Einführung einer strengen Quali-
tätsnorm für die HF-EMF ist rechtlich 
auch nicht zu beanstanden, wenn es um 
die angestrebte Ausbauqualität neuer 
Mobilfunk-Standards geht. Wie sich aus 
dem Urteil des BVerwG (4 C 1.11 vom 30. 
August 2012) ergibt, ist eine Gemeinde 
lediglich gehalten, „ausreichende und 
angemessene“ Mobilfunkleistungen zu 
sichern. Dies ermöglicht dieser Standard. 
Auch aus dem Versorgungsauftrag des 
Grundgesetzes (Art. 87f Abs. 1 GG) las-
sen sich keine weiteren Verpflichtungen 
ableiten.

Um die als weniger evident einge-
schätzten Wirkungen (z. B. verstärkte 
Zellteilung, Zellproliferation), die be-
kannten besonderen Empfindlichkeiten 
von Risikogruppen (EHS) oder die noch 
nicht erkennbaren Folgen einer Dauer-
einwirkung über viele Jahre zu berück-
sichtigen, dürfte ein größerer Sicher-
heitsabstand erforderlich werden. Dies 
folgt auch aus der teilweise unsicheren 
Kenntnislage, den kaum berücksichtigten 
weiteren Wirkungshinweisen oder der 
Mehrfacheinwirkung durch verschie-
dene Felder bzw. durch weitere Noxen. 
Insgesamt führt das zu einem Vorsor-

gestandard in Höhe von 1 µW/m2 (BUND 
2008: 33; Belyaev et al. 2017: 31, Euro-
päisches Parlament 2001: 6). In  elek-                     
trischen Feldstärkewerten ausgedrückt 
ergibt sich ein Wert von 0,02 V/m. Diese 
Immissionswerte sollten als Maximal-
werte für die Summe aller Einwirkungen 
und für Aufenthaltsbereiche sensibler 
Nutzungen gelten (d. h. für Schlafplätze 
in Wohnungen, für Kindergärten, Alten-
heime, Krankenhäuser und Schulen auch 
innerhalb von Gebäuden). Zusätzlich 
müsste ggf. noch beachtet werden, dass 
nicht nur die Signalstärke, sondern auch 
Frequenz, Struktur (Pulsung) eine bio-
logische Wirkung von gesundheitlicher 
Relevanz haben können. 
































































